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M Die AeAe ttsMesMeks. 
Aus der Arbeiterzeitung vom Samstag er-

sehen wir das erstemal das  Jnitiativbegehren 
und dessen Begründung. Wir haben seinerzeit 
mit Berufung aus die Verfassung bereits eine 
solche Initiative abgelehnt. Nach der Berfas-
sung hat jeder Bürger das  Recht, als Regie-
rungschef oder dessen Stellvertreter zu fungie-
ren, sofern ihm das Vertrauen des Volkes a n  
Viesen Posten beruft, über welchen Beruf 
aus. I m  Falle der Initiative von Triefen 
handelt es sich um das  Amt des Regierungs
chefstellvertreters, das einem Rechtskundigen, 
sei er nun Rechtsanwalt od. Agent, nicht mehr 
zufallen könnte. 

Die Beschwerdeführer Engelbert Banzer aus 
Triefen, Wendelin Beck, Triefenberg 197 und 
Joses Frick, Balzers 143, haben am 13. Febr. 
bei der fürstlichen Regierung ein Initiativbe-
gehren eingebracht und zur Publikation ange-
meldet. Das  Begehren richtet <fich auf Erlas
sung eines Gesetzes betreffend die Unverein-
barkeit des Amtes eines Regierungsorgans 
mit der gleichzeitigen Führung eines Advoka-
turbüros usw. Also nicht einmal Regierungs-
rat  oder dessen Stellvertreter könnte ein 
rechtskundiger Mann sein. 

Die Regierung entschied am 4. März, daß es 
ftch um eine Verfaffungsvevifions-Initiative 
handle und wies das Begehren, als dem Ge-
setz vom 31. August 1922 nicht entsprechend, zu-
rück. I n  den Entscheidungsgründen der Re--
gierung wird angeführt: 

Nach der Verfassung habe jeder Landesan-
gehörige das Recht, sich unter Beobachtung der 
näheren gesetzlichen Bestimmungen an  jedem 
Orte des Staatsgebietes frei niederzulassen u. 
Vermögen jeder Ar t  zu erwerben, jeder Lan-
desangehörige sei vor dem Gesetze gleich, und 
die öffentlichen Aemter seien ihnen unter Ein-
Haltung der gesetzlichen Bestimmungen gleich 
zugänglich. Das  Verbot gewisser privatwirt-
Ichaftlicher Betätigungen für die Daper der 
Ausübung der Funktionen eines Regierungs-
organes fei daher eine Beschränkung der ver-
saffungsmäßigen Rechte des Staatsbürgers, 
die i n  Art. 28, 29 und 31 des Staatsgrundge-
setzes gewährleistet seien. 

Gegen diese Entscheidung der Regierung ha-
den nun die Init ianten Beschwerde geführt u .  
bemerkt, daß die Entscheidung auf vollständig 
rechtlich unrichtiger Rechtsauffassung beruhe. 
Sie führen an, daß die Zurückweisung der 
gewöhnlichen Initiative eine Verletzung der 
ihnen nach § 64 der Verfassung zustehenden 

Rechten bedeute und jedenfalls eine Verzöge-
rung oder Verhinderung der Initiative be-
deute. Wenn auch die in Art. 28, 29 und 31 
der Verfassung niedergelegten Rechte der 
Staatsbürger auf Niederlassung und Vermö--
genserwerb, Gleichheit vor dem Gesetze und 
der Zugänglichkeit zu den öffentlichen Aem-
tern prinzipiell gewährleistet seien, so seien 
dieselben nach diesen Verfasfungsbestimmun-
gen eben nu r  unter Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen für alle Landesangehörigen ge-
währleistet. Der Gesetzgeber werde durch diese 
Verfassungsbestimmungen ermächtigt, gewisse 
Einschränkungen im Gesetzeswege zu treffen. 

Aus diesen Ausführungen ersehen wir, daß 
es sich lediglich um einen Zugriff auf die ver-
fassungsmäßigen Freiheiten der Bürger han
delt. Die weiter angeführte Begründung ei-
nes Ausschlusses von Amtsmitgliedern aus Be-
Hörden, die sich in ihren Kompetenzen berüh-
ren, sagt nichts. Es ist wohl selbstverständlich, 
daß ein Regierungsmitglied nicht Mitglied der 
Befchwerdeinstanz und umgekehrt sein kann. 
Ebenso ist der Hinweis auf die Handels- und 
Gewerbefreiheit und deren Weisung in die ge-
fetzlichen Schranken nicht maßgebend. Wenn 
sich die zügellose Freiheit zum Schaden der Ge--
samtheit auswachfen könnte, sind Gesetzesbe
stimmungen am Platze, im vorliegenden Falle 
der Initiative aber handelte es sich um Ein-
schränhung der Fundamentalrechte eines 
Staatsbürgers, die a u s  der Ausübung eines 
Berufes erwachsen sollte. Und zwar nicht ei-
nes Berufes, der einen Ausschluß an sich recht-
fertigt, sondern um einen Eingriff in die 
Rechte des freien Staatsbürgers überhaupt. 

Wir «find uns alle klar, daß diese ganze Ak-
tion damals gegen Herrn Regierungschefstell-
Vertreter Dr. Marxer gerichtet war. Herr Dr. 
Marxer ist zurückgetreten. Der Ausleger der 
Init ianten spricht dann weiter, daß es zwar 
bedauerlich sei, daß durch gewisse Vorkomm-
nisse der letzten Zeit solchen Gesetzesbestim-
mungen zur Erhaltung der Staatsmoral und 
der Sauberkeit in der öffentlichen Verwaltung 
gerufen werden müsse. Schade daß dieser 
elende Schreibername nicht am Schlüsse der 
Ausführungen steht. Die Arbeiterzeitung ist 
das richtige Blat t  zum Intervenieren für 
Staatsmoral und Sauberkeit .wir nehmen an, 
daß das  der Interpret der Initianten sich in 
die gleiche Linie stellt. Immer  Namen nen-
nen, wenn solche Anwürfe ergehen. Es wäre 
lange, lange Zeit gewesen,^ Korruption und 
Verbrechen in  der Staatsverwaltung zu ver-
urteilen. Haben wir von jener Seite, die aus 
der Volkspartei erwachsen ist, jemals eine 

Verurteilung gehört? Das richtet wohl das 
ganze Vorgehen wie die unsauberen Bemer--
kungen. 

Das  nebenbei. Wir find aber grundsätzlich 
gegen die Beschneidung der Rechte der Ver-
faffung und lehnen sowohl eine Gesetzes- a l s  
auch eine Verfassungsinitiative in dieser Rich-
tung ab. Es ist Sache.des Volkes und der 
Volksvertretung, hier frei zu entscheiden, sie 
können entscheiden, ob sie einen Rechtskundi-
gen in der Regierung wollen oder nicht, die 
Freiheit des Staatsbürgers aber soll nicht be-
schnitten werden. 

W MWSgMt i n  JtaMten" 
Es  kostet einige Ueberwindung, sich mit den 

Nachrichtenschreibern herumzuschlagen, aber 
was  fein muß, muß sein: die Presse hat die 
Pflicht, das Volk von Zeit zu Zeit über die 
wahre Gesinnung dieser Patrioten auszuklä-
ren. 

„Das Rückzugsgefecht dauert weiter an", 
steht am Kopse von Nr. 50 der „Nachrichten". 
Was der Einsender da  schreibt, ist am Anfang 
der Versuch einer Rechtfertigung und am Ende 
der Rückfall in den oben angedeuteten Zu-
stand. 

>Eu gitt zu, von allem gewußt zu haben, was 
ihn<h-itte m die Lage versetzen können, die 
von allen Seiten über uns herein gebrochenen 
gemeinen Vorwürfe zurückzuweisen, das Aus-
land zu beruhigen, die vielen I r r tümer  aufzu-
klären. Es  wäre eine patriotische Tat gewe-
sen, wenn sich das Blatt hätte dazu entschlie-
ßen können, zur Regierung, bezw. zum Volke 
zu halten und damit die Interessen des Landes 
zu schützen. Das durste aber nicht sein, unte» 
keinen Umständen, denn die Opposition der 
„Nachrichten" ist immer „gesund", auch wenn 
sie sich gegen Vernunft und Gewissen stellt. 
Der Schreiber konnte sich also nicht genug 
tun, in der Erzählung von Schwierigkeiten 
zu schwelgen; zu Ausklärungen und Protesten 
hatte das Blatt  keinen Platz mehr. 

Unter Punkt  7 beruft er sich auf Nr. 42 der 
„Nachrichten". Das  ist nichts anderes als eine 
bewußte Irreführung, denn damals konnte er 
nicht Greuelnachrichten zurückweisen, die erst 
nachher in den Zeitungen erschienen sind. Diese 
letzteren erzählte er  dann mit Behagen weiter, 
als ob er der Verbündete einer Liechtenstein 
wenig freundlich gesinnten Presse, alles, aber 
nur nicht der verleumdete, in den Kot gezoge-
ne Liechtensteiner gewesen wäre. Schmun-
zelnd erklärte dieser Liechtensteiner zu den 

Rusmordgefchichten: „Das find einige Bei-
spiele, aus denen man erkennen kann, wie 
das Ausland und seine Presse aus Liechten-
stein zu sprechen ist." Gibt diese erbärmliche 
Haltung dem Schreiber das  Recht, unter Punkt  
6 zu verkünden, daß die Nachrichten nie ver-
hehlt haben, daß gewisse Sensationsartikel, 
die in der Auslandspresse gegen Liechtenstein 
erschienen sind, jeder Begründung entbehren? 
Wir haben gesehen, wieweit dies zutrifft, und 
wenn wir den Schlußsatz des Rückzugsgefech-
tes betrachten, so kommen wir zur Ueberzeu-
gung, daß die Rechtfertigung nichts anderes 
als eine fiebengliedrige Heuchelei ist. 

I m  Schlußsatz empfiehlt nämlich der Nach-
richtenschreiber dem Volksblatt, den Ursachen 
der ausländischen Zeitungsschreibereien, die 
für unser Land zweifellos immense materielle 
und ideelle Schäden brächten, nachzugehen, das  
Uebel an der Wurzel anzufassen und dadurch 
zu bekämpfen, daß das Volksblatt und feine 
Hintermänner die Voraussetzungen dieser 
Schreibereien beseitigen. 

Also zuerst bekennen sie in 7 Kapiteln, daß 
bei uns alles in Ordnung und die Hetzerei der 
Auslandspresse unbegründet fei und dann 
verhöhnen sie sich selbst, das Volk und die Re-
gierung, indem sie sagen, daß die Vorausset-
zungen für die gegen die Interessen des Lan-
des gerichteten Schreibereien vorhanden seien. 

Das  ist wohl der Mpfel der Gemeinheit und 
Niedrigkeit! Wenn das eigene Blat t  so schreibt 
— was  soll da das Ausland denken? Welcher 
Art sind denn die Voraussetzungen? Sollen 
vielleicht solche erdichtet werden, damit d a s  
Ausland gegen uns vorgehen kann? Man hat 
sich immer bemüht, den Schreibereien auf die 
Spur  zu kommen und hat dabei feststellen 
müssen, daß ein solcher Schädling einer unse-
rer Landesbürger und dazu ein naher Ver-
wandter der  „Nachrichten" ist. 

Glaubt der Schreiber noch, daß die Voraus-
setzungen gegeben sind und ihre Beseitigung 
möglich wäre? -t. 

Mftlntiun Mftnfteto 
Triesen. 

Aus Feldkirch kommt die Kunde, daß der 
beim Autounfall in Nendeln schwer verletzte 
Hermann Kindle am Mittwoch morgen seinen 
Verletzungen erlegen sei. Wenn auch die er-
sten Diagnosen des Arztes die Bestimmtheit 
brachten, daß der Schädelbruch den Tod her-
beiführen müsse, ließ doch die Zeit seit dem 
Unglückstage wieder auf eine Besserung hos-

14 Feuilleton 
Zm Schatten des Todes. 

Roman von E r i c h  E b e n  st e i n .  
Urheberschutz der Stuttgarter Romanzentrale 

(L Ackermann, Stuttgart. (Nachdruck oerboten). 
„Das ist wirklich schon zu albern!" fagte er. 

„Hab' ich es hier denn mit  einem Narren zu 
tun, oder was  glaubt der Mensch eigentlich?" 

Hempel blickte aus seinen Grübeleien er-
wachend verwundert aus. 

„Was gibt es denn? Worüber ärgerst du 
dich?" 

„Ueber den Wisch da! E s  ist nun der dritte 
dieser Art, den ich erhalte, ohne daß ich eine 
Ahnung habe, ob ein Narr, ein Witzbold oder 
ein Unverschämter dahintersteckt". 

„Darf man den Brief lesen?" 
„Selbstverständlich! Ich wäre dir sehr dank-

dar, wenn du mir deine Meinung darüber 
sagtest — vorausgesetzt, daß dein scharfer Ver-
stand herausfindet, was mir bisher völlig dun-
kel blieb, nämlich: I n  welcher Absicht er ge-
schrieben wurde?" 

Der Brief lautete: „Zum letzten Male srage 
ich Sie:  Was ist aus Berta  König geworden? 
Antworten S i e  auch jetzt nicht, so muß ich an-

nehmen, daß I h r  Gewissen nicht rein ist und 
Sie  sich widerrechtlich in den Besitz von Frau 
Königs Eigentum setzten. I n  diesem Falle 
würde ich mich unbedenklich entschließen, an-
dere Wege einzuschlagen, um mir Klarheit zu 
verschaffen. Noch einmal gebe ich Ihnen  eine 
Frist von drei Tagen, innerhalb welcher ich 
I h r e  Antwort postlagernd unter T. T. erwar-
te". 

Weder Aufschrift noch Unterschrift. 
S i las  las das Schreiben bedächtig Wort  für 

Wort. Zwei Dinge wurden ihm dabei sofort 
klar: Erstens, daß es dieselbe Schrift war wie 
in dem Brief, der Berta König zu der Reise 
nach einem ungenannten Or t  aufforderte, und 
zweitens, daß der Schreiber wohl kein ande-
rer  war  als Tosolini, dessen Taufname, wie 
Hempel von Frau Borovie wußte, Tonio lau-
tete. 

Völlig unklar jedoch blieben ihm Zweck und 
Inha l t  des Schreibens. 

War es eine Finte, um von vornherein den 
Verdacht von sich abzulenken, selbst die Hand 
im Spiel gehabt zu haben bei Berta Königs 
Verschwinden? 

Dann weilte sie nicht mehr unter den Leben-
den, und ihr Mörder war  Tosolini. Oder sollte 
es von ihrer S p u r  ablenken? Dann war  der 
Brief mit ihrem Einverständnis geschrieben, 

und sie befand sich, wie Si las  in der letzten 
Zeit vermutet hatte, bei ihm. 

Aber in beiden Fällen hätte doch ein einzi-
ger Brief genügt, während Roland von dreien 
gesprochen hatte! 

Noch eine Möglichkeit gab es: Tosolini wuß-
te tatsächlich so wenig über Vertag Königs 
Verschwinden wie Axel Roland und glaubte, 
dieser halte sie irgendwo mit Gewalt verbor» 
gen oder sei gar ihr Mörder. 

Aber warum drohte er in diesem Falle nicht 
einfach mit Anzeige? E r  sprach nur  von „an-
deren Wegen einschlagen", und — der Um-
stand, daß sich Frau  Königs Eigentum in 
Axels Händen befand, schien ihm fast ebenso 
ärgerlich wie ihr Verschwinden überhaupt. 

„Kann ich die anderen Briefe sehen?" 
wandte er sich a n  den Freund. 

Roland ging in sein anstoßendes Arbeits-
zimmer und brachte sie. Der erste lautete: 
„Wollen Sie so freundlich sein, dem Schreiber 
dieses, der Frau König in einer dringenden 
Angelegenheit sprechen muß, ihren gegenwär-
tigen Aufenthaltsort bekannt zu geben? Bei 
dem Umstände, daß sich Frau Königs Eigen-
tum in I h r e r  Obhut befindet und Sie, wie ich 
erfuhr, in nahen Beziehungen zu ihr stehen, 
wird Ihnen  dieser zweifelsohne bekannt sein. 

Erbitte Antwort umgehend postlagernd hier-
orts unter T. T." 

I n  dem zweiten Briese stand: „ I h r  Schwei-
gen befremdet mich! Sollte Frau König krank 
öder gar gestorben sein? I m  letzten Falle 
hätte ich Anspruch auf ihryn Nachlaß und ich 
müßte Sie ersuchen, mich sofort zu verständi-
gen, wann ich diesen bei Ihnen abholen las-
sen könnte. Selbstverständlich würde ich dann 
persönlich bei Ihnen erscheinen und Ihnen  
meinen Anspruch dokumentarisch nachweisen, 
doch wünsche ich alsdann» da  meine Aufent-
Haltszeit hier sehr gemessen ist, die Sache mit 
Ausschluß aller zeitraubenden gerichtlichen 
Formalitäten mit Ihnen  allein abzumachen. 
Ich würde zu diesem Zweck sehr gern aus den 
Nachlaß überhaupt zu Ihnen  Gunsten verzich-
ten und davon nur  etwas an  mich nehmen, 
was schon früher mein persönliches Eigentum 
war und von Frau König nur  in Verwahrung 
genommen wurde. Umgehende Nachricht von 
Ihnen postlagernd unter T. T. erwartend, be-
merke ich nu r  noch, daß die Sache nichts mit 
Geld oder Geldeswert zu tun hat". 

„Aha — nun bin ich im Bilde!" nickte S i l a s  
lächelnd. „Um den Nachlaß allein ist es ihm 
zu tun oder vielmehr um ein geheimnisvolles 
Etwas darin, bei dessen Behebung er die Mit-
Hilfe der Gerichte zu vermeiden wünscht — 


